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5. In den Töchterschulen soll ausser dem Nähunterricht etc. auch

Haushaltungskunde und praktische Übung in Feld und Garten eingeführt
werden.

6. Die höhern Primarschulen (etwa unsern Sekundärschulen entsprechend) sind

je nach lokalen Bedürfnissen in Professions-(Berufs-)schulen umzugestalten:
Arbeiten in Holz und Eisen, Modelliren und landwirtschaftliche Arbeiten
bilden den praktischen Teil dieses Unterrichts.

7. Zu jeder höhern Primarschule gehört ein Atelier, welches die Schulgemeinde

zu erstellen und auszustatten hat.
8. In den Handwerkerschulen und den höhern Primarschulen muss dem

Zeichnungsunterricht eine sehr bedeutende Stellung eingeräumt werden.
9. An das Austrittszeugnis der höhern Primarschulen müssen gewisse Rechte

geknüpft werden.
10. In den höhern Primarschulen und Handwerkerschulen wird der Unterricht

durch geschickte Arbeiter erteilt, die jedoch unter Aufsicht des Lehrers
stehen; in den Töchterschulen durch patentirte Lehrerinnen.

11. In den grössern Zentren sollen, ähnlich wie in Havre, Lehrlingsschulen er¬

richtet werden.
12. Die Leitung solcher Schulen muss eine einheitliche sein, sie steht unter

dem Schuldirektor.
13. In jedem Departement soll ein Internat für Handarbeit eingerichtet werden,

welches zur Aufnahme verwahrloster Kinder bestimmt ist.

II. Besoldungen.
1. Die Besoldung der Lehrer setzt sich zusammen: aus einem fixen Gehalt

und der Wohnungszulage (indemnité de résidence).
2. Die Lehrerschaft teilt sich in 5 Besoldungsklassen von 1300, 1500, 1800,

2100 und 2400 Fr.
3. Lehrer kleiner Schulen (Weiler) reihen sich ebenfalls unter diese Klassen

ein (Dorfschulen).
4. Die patentirten Lehrerinnen erhalten die gleichen Besoldungen wie die

Lehrer.
5. Lehrerinnen an Kleinkinder- und Fröbelschulen werden in die Klasse der

Lehrerinnen eingereiht.
6. Lehrerund Lehrerinnen treten entweder nach dem Dienstalter (von 4 zu 4 Jahren)

in eine der folgenden Besoldungsklassen ein, oder durch freie Wahl der

Schulinspektoren (Generalrat präsidirt durch den Generalinspektor).
7. Die Wohnungszulage richtet sich je nach der Bevölkerungszahl bei 500 bis

über 40,000 Seelen und beträgt 100 - 600 Fr.
8. Die Lehrgehilfen (Kandidaten) erhalten eine Besoldung von 1000 Fr. und

die Hälfte der Wohnungszulage eines fest angestellten Lehrers.
9. Vom Staat können weitere Zulagen gegeben werden je auf Ehrenmeldungen,

Fähigkeitszeugnisse, Examina, Medaillen etc. bis zu 100 Fr. jährlich.
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10. Die Gesamtbesoldung wird vom Staat ausgerichtet, jedoch können die
Gemeinden weitere Zulagen machen.

Dies sind die Thesen der französischen Lehrerversammlung in Havre. Ob
sie alle verwirklicht werden? ob sie das Schicksal teilen so manchen offenen
und stillen Wunsches? Wir möchten vor allem die Durchführung der
Besoldungsfrage unsern französischen Kollegen gönnen. Der französische Unterrichtsminister

hat in seiner Eröffnungsrede die Wiederaufnahme des Unterrichtsgesetzes
in den Kammern angedeutet und darauf hingewiesen, dass es Pflicht der
Republik sei, den jetzigen traurigen Besoldungsverhältnissen der französischen
Lehrer ein Ende zu bereiten. Glück auf!

Bücherschau,

b. Lehrmittel für fremde Sprachen.

I. Plattner, Ph. 1. Elementarbuch der französischen Sprache (Karlsruhe, Biele¬

feld, 1884). Preis M. 1. 25. — 2. Vorstufe für das Elementarbuch der
französischen Sprache (ebend., 1885). Preis M. 2. — 3. Französische

Schulgrammatik, nebst Übungsbuch (ebend., 1883). Preis M. 1. 20.
Den Lesern der „Zeitschrift für neufranzösische Sprache und Literatur"

und anderer Fachblätter ist Hr. Ph. Plattner (Dirigent der Lateinschule zu
Château-Salins) durch seine Abhandlungen und Kritiken zum französischen

Sprachunterricht als ein Gelehrter bekannt, der mit dem modernen

Sprachgebrauch und der bezüglichen pädagogischen Literatur genau vertraut und daher

in hohem Grade befähigt ist, sein Urteil über methodische Fragen abzugeben.
Dass er aber nicht nur als Kritiker vorzugehen, sondern auch positiv etwas

wertvolles zu schaffen versteht, hat er durch die eingangs genannten Lehrbücher
für den französischen Sprachunterricht bewiesen, die berufen sind, in der betreffenden

Literatur eine hervorragende Stellung einzunehmen. Wenn Hr. Plattner
auch dem Grundsatz, dass die Lektüre den Mittelpunkt des Sprachunterrichts
bilden soll, nicht entgegentritt, sondern ihn im Gegenteil auch zum seinigen
macht (siehe Vorbemerkung zum Elementarbuch), geht er doch nicht so weit,
dass er deshalb jeden grammatischen Unterricht verschmäht und alle grammatischen

Kenntnisse des Schülers nur aus der Lektüre ableiten will, sondern in
besonnener und harmonischer Weise sucht er die beiden Methoden zu
vereinigen.

Das Elementarbuch, das für die ersten zwei bis drei Jahre des französischen

Unterrichts bestimmt ist, bezweckt, den Schüler möglichst rasch in die lebende

Sprache einzuführen, ihn zu befähigen, schon in den ersten Stunden französische
Sätze zu bilden und die Sprache vorwiegend an zusammenhängenden Lesestücken

zu erlernen, „damit die eigentliche Lektüre bald den Mittelpunkt des sprachlichen

Unterrichts bilden kann." — Es zerfallt in zwei Teile, nämlich eine

kurze, die wichtigsten Tatsachen der Formenlehre behandelnde Grammatik und


	Besoldungen

